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2Vorbemerkung

� Rechtsprechung zur Dreieckstheorie im Zickzackkurs 
- Direktbegünstigung versus Dreieckstheorie bis 2002
- modifizierte Dreieckstheorie (insbes. aus KS 5/2004)

� Skriptinhalt: 
- Grundsätze zu den geldwerten Leistungen 
- Grundsätze zu den 3 Zurechnungstheorien 
- Fallbeispiele aus der Praxis mit Lösungsvorschlägen

(jeweils für DBG / VSt / EA)

� Referat: 
kurze Darlegung ausgewählter Fallbeispiele



3Problematik 

Nahestehende Person
Schwestergesellschaft
Angestellte/Verwandte

Leistende Gesellschaft 
Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft 

Anteilsinhaber  
juristische oder natürliche 
Person (im Geschäfts-
oder Privatvermögen) 

Abrechnung + Zurechnung der Vorteilszuwendung ? 

Geldwerter Vorteil



4Fall Ziff. 6.2.1 

Handels-AG
Geschäftsfahrzeug 
gratis für Sohn Meier

Geldwerter Vorteil CHF 9‘600
keine Verbuchung / Deklaration

Aktionär X. Meier Sohn Peter Meier
Geschäftsführer
der Handels-AG100 %

Grund / Motiv für den geldwerten Vorteil:  
beteiligungsrechtliches / arbeitsvertragliches Verhältnis ?
Aufrechnungen (Gesellschaft / Aktionär Meier / Sohn Meier) ?

Qualifikation eines geldwerten Vorteils



5Fall Ziff. 6.2.2 

Handels-AG
Fahrzeugkauf        100‘
Gratis-Fahrz. für Peter  
Kosten inkl. Abschr. 30‘

Geldwerter Vorteil ?
• 9‘600
• 30‘000
• 100‘000
keine Verbuchung / Deklaration

Aktionär X. Meier Sohn Peter Meier
UNI-Student 

100 %

- Grund / Motiv für den geldwerten Vorteil ?
- Zurechnung der geldwerten Leistung ?  
- Bemessung der geldwerten Leistung ?
- weitere Problembereiche ? 

Qualifikation eines geldwerten Vorteils



6Fall Ziff. 6.3.1 

Baugenossenschaft Y

Vater Meier (EU) 
Kinder A, B, C 

Mehrheitsbeteil.

- Simulierte Darlehensgewährung (keine Abschreibung) ? 
- Zurechnung der geldwerten Leistung ?
- Bundesgericht / kant. Verwaltungsgericht 

Darlehensgewährung an eine einfache Gesellschaft

Einfache Gesellschaft 
Mehrfamilienhäuser 

Darlehen 700‘000

¼ Anteil
je ¼ Anteil

Zwecks Umbau der MFH



7Fall Ziff. 6.3.2 

J.-AG 

Übrige Aktionäre  Aktionär C 

- Darlehensgewährung per Gründung; Zinsen kapitalisiert
- Darlehensabschreibung inkl. Zinsen nach 2 Jahren bei J.-AG

- Aufrechnung der Abschreibung von 168‘000 bei J.-AG ? 
- Zurechnungszeitpunkt Stufe Anteilsinhaber ? 
- Zurechnung bei welchen Aktionären ? Steuerhinterziehung ?  

Darlehensgewährung an eine Schwestergesellschaft

Darlehen 150‘ + Zinsen 18‘

S.-AG 

50 % 50 % 100 %



8Fall Ziff. 6.4.2 

J.-AG 

Aktionär C / PV

- Grundsatz Dreieckstheorie: Steuerliche Korrekturen ? 
- modifizierten Dreieckstheorie ist vorliegend möglich: 

Voraussetzungen und steuerliche Korrekturen ?   
- Verrechnungssteuer / Emissionsabgabe ? 
- Problematik bei laufenden geldwerten Leistungen ? 

Unterpreisliche Vermögensübertragung 

Buchwertverkauf Liegenschaft: 1 Mio.

S.-AG 

Verkehrswert der Liegenschaft: 2.5 Mio.



9Voraussetzungen für die modifizierte DT 

� Direkt begünstigte Person � Kapitalgesellschaft

� Beteiligungsrechte im Geschäftsvermögen: 
� immer modifizierte Dreieckstheorie

� Beteiligungsrechte im Privatvermögen:
� Grundsatz: Dreieckstheorie
� Billigkeitslösung: modifizierte Dreieckstheorie

� Voraussetzungen für diese Billigkeitslösung: 
� Umstrukturierungen  
� Einmalige Transaktionen: 

- Gesuch mit vorgängiger Offenlegung 
- Veräusserungssperrfrist betr. Aktien S.-AG
- Revers für eine allfällige Nachbesteuerung   

� Keine modifizierte DT für laufende geldwerte 
Leistungen  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 


